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Welche Prüfpflichten hat der bodenlegende Handwer-

ker, wenn er das bestellte Material von seinem Liefe-

ranten/Hersteller bekommt?

Experte Thomas Allmendinger Die Prüfpflicht 

bezieht sich auf erkennbar vorliegende Män-

gel. Insoweit muss also bei Warenanlieferung 

über Stichproben geprüft werden, ob das Ma-

terial unversehrt ist und zum Beispiel der Farbe 

und Optik der Bestellung entspricht. Gegebe-

nenfalls zählt auch die stichprobenartige Prüfung des Feuch-

tegehalts hierzu (Parkett). Nicht erkennbare Defizite wie Pass-

genauigkeit, Verzüge, Zusammensetzung etc., welche erst 

beim Verlegen des Produkts auffällig werden, zählen nicht zu 

den Prüfpflichten. Diese müssen dann sofort, wenn die Feh-

lerhaftigkeit auftritt, also bei Verwendung des Produkts, ange-

zeigt und die Arbeiten mit dem fehlerhaft gelieferten Material 

eingestellt werden. Ein Anspruch des Lieferanten auf Abnah-

me und Zahlung kann aus Gründen der zwangsläufig verspä-

teten Mangel anzeige aus sachverständiger Sicht nicht vorlie-

gen. Letztlich sollte hier ein Rechtsbeistand hinzugezogen 

werden, da es sich um Fragen der Jurisprudenz handelt. K

Wo lauern Tücken im Baustellenalltag? Was taugen Produktinnovationen in der Praxis? 
Wie lassen sich folgenschwere Verlegefehler vermeiden? Vier bwd-Experten beantworten 
an dieser Stelle jeden Monat Fragen aus dem Bodenleger-Handwerk.
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